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An die

Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder

des Senats

nachrichtlich:
An die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche 1 – 16

Stiftungsuniversität Frankfurt

Sachstandsbericht und Einsetzung einer Senatskommission

Sehr geehrte Damen und Herren,

das beiliegende Konzeptpapier umreißt eine großangelegte Entwicklungsperspektive der Goethe-Universität und legt dar, dass es für deren Umsetzung eine derzeit besonders günstige Konstellation gibt. Wie wirkungsmächtig diese „Gunst der Stunde“ sein wird, hängt auch von der Entschiedenheit des Handelns universitärer Entscheidungsträger ab.

Die Rückkehr zu einer Stiftungsverfassung verbindet vier Leitideen:

· die Rückgewinnung eines weitgehenden Autonomiestatus

· die Erschließung zusätzlicher Finanzquellen für Forschung und Lehre 

· eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Universität und für sie 
(„Bürgeruniversität“)

· die nachhaltige Finanzierung besonders profilierter Universitätsschwerpunkte.

Diese Leitideen bilden auch die Grundlage des „Zukunftskonzepts“, das die Goethe-Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative als Antragsskizze eingereicht hat.

Die Umsetzung des Konzepts ist ein großangelegtes Projekt, dessen Projektorganisation mittlerweile vereinbart wurde und für das hochrangige externe Unterstützer und Projektbeteiligte gewonnen wurden. 

Die Grundlinien des Projekts sind soweit ausgearbeitet, dass sie nun dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden können. Um aus diesen Grundlinien ein umsetzungsfähiges Programm zu entwickeln, bedarf es nun seitens des Senats einer doppelten Unterstützung. Hierzu mache ich folgenden

Beschlussvorschlag:

1. Der Senat unterstützt grundsätzlich das vorgelegte Konzept zur Einrichtung der Stiftungsuniversität Frankfurt.


2. Der Senat bittet das Präsidium, in Verhandlungen mit dem Land dieses Konzept insbesondere bezüglich des Aufbaus eines Stiftungsvermögens zu konkretisieren.


3. Der Senat begleitet die Arbeit des Präsidiums durch Einrichtung einer Senatskommission. Die Arbeit dieser Senatskommission sollte insbesondere Fragen der universitären Grundordnung und der akademischen Selbstverwaltung im Rahmen einer autonomen Stiftungsuniversität gelten.

Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Steinberg
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